
Beschlussvorlage

Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2022/0358
öffentlich

Neufassung der Parkgebührenordnung der Stadt 
Hagenow

Fachbereich:
Bauen / Ordnung / Grundstücks- und 
Gebäudemanagement

Datum
02.03.2022

Beteiligte Fachbereiche: Verantwortlich:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Umwelt, Energie und Ordnung 
(Vorberatung) 14.03.2022 Ö
Finanzausschuss (Vorberatung) 21.03.2022 Ö
Hauptausschuss (Vorberatung) 28.03.2022 N
Stadtvertretung der Stadt Hagenow 
(Entscheidung) 07.04.2022 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow stimmt der Neufassung der 
Parkgebührenordnung für die Stadt Hagenow zu.

Problembeschreibung/Begründung:
Im Zuge der Erstellung des Parkraumkonzeptes für die Stadt Hagenow 
(2018/2019) wurden unter anderem die derzeit fälligen Gebühren für das Parken 
an Parkscheinautomaten betrachtet. Im Rahmen des Konzeptes wurde auf die 
sehr geringe Gebührenpflicht und auf die unterschiedliche Handhabung 
(Gebührenpflicht und Höchstparkdauer) innerhalb des Stadtgebietes 
hingewiesen. Es wird eine Vereinheitlichung empfohlen. Dieser Empfehlung wird 
mit der Neufassung der Parkgebührenordnung gefolgt.

Finanzielle Auswirkungen X Ja Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes X Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes X Ja Nein
Mittel bereits geplant X Ja Nein



Höhe der geplanten 
Mittel

140.000,00 €

Mehrbedarf €
Gesamtkosten €

Deckungsvorschla
g

Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:
Die geplanten Einnahmen an Parkscheinautomaten wurden von 110.000 Euro auf 
140.000 Euro erhöht.
Anlage/n

1 Parkgebührenordnung der Stadt Hagenow (öffentlich)

2 Parkgebühren Übersicht alt+neu (öffentlich)



Parkgebührenordnung der Stadt Hagenow 
 
 
Aufgrund des § 6a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der Bekannt-machung vom 
5. März 2003 (BGBl. 1, S. 310, 919), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 
2020 (BGBl. I S. 1653) i. V. m. § 1 der Landesverordnung zur Übertragung der Ermächtigung zur 
Festsetzung von Parkgebühren vom 8. Juli 2010 (GVOBL. M-V 2010, S.4080) hat die 
Stadtvertretung der Stadt Hagenow in ihrer Sitzung am ……………. folgende 
Parkgebührenordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
(1)  Soweit das Parken auf öffentlichen Straßen und Plätzen in der Stadt Hagenow nur während der 

Geltungsdauer der Gebührenpflicht an Parkscheinautomaten zulässig ist, werden Gebühren 
nach Maßgabe dieser Gebührenordnung erhoben. 

 
(2) Die Parkscheingebühr für die ausgeschilderten Parkplätze in der Langen Straße, Wasserstraße/ 

Poststraße, Bahnhofstraße, Schweriner Straße, auf dem Parkplatz in der Hagenstraße, auf dem 
Parkplatz am Krankenhaus und auf dem Parkplatz am Penny-Markt beträgt für eine Parkdauer 
von 30 Minuten 0,10 EUR; die Gebühr je weitere 30 Minuten beträgt 0,40 EUR. 

 
An allen Parkscheinautomaten befinden sich Gebührenschilder, auf denen die jeweiligen 
Parkgebühren zu ersehen sind. Parkscheine sind für die entsprechend gelöste Parkdauer im 
gesamten Stadtgebiet gültig. 

 
(3)  Gebührenpflicht besteht  

1. montags bis freitags von 08.00 - 18.00 Uhr; 
2. samstags von 08.00 - 13.00 Uhr. 

 
(4) Die Höchstparkdauer beträgt 3 Stunden. 
 
(5) Gebühren nach Maßgabe dieser Parkgebührenordnung können außer am Parkscheinautomaten 

auch über weitere zugelassene Systeme (Handyparksysteme) zur Bezahlung von Parkgebühren 
entrichtet werden. 

 
§ 2 

Die Gebührenpflicht besteht ausschließlich für die in § 1 (2) genannten und entsprechend 
beschilderten Parkplätze. 
 

§ 3 
Diese Gebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Damit tritt die 
Gebührenordnung der Stadt Hagenow für das Parken an Parkscheinautomaten vom 08.06.2009 
außer Kraft. 
 
 
 
gez.: Thomas Möller      Hagenow, den __________ 
Bürgermeister 
 
 
(veröffentlicht in Hagenower Blätter am __________) 
 



Gebühren Parkscheinautomaten  

Standort Preis 1. Stunde je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Krankenhaus 0,10 Euro 0,25 Euro 3 Stunden 1,10 Euro (Mo-Fr) 7.00 – 20.00 Uhr  

      
neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 

 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 
(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 

     
 

 

Standort Preis erste 30 Minuten Je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Möllner Str. Penny 0,00 Euro 0,25 Euro 2 Stunden 0,75 Euro (Mo-Sa) 8.00 – 20.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 18.00 Uhr 
     

 
 

Standort Preis je 6 Minuten 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Parkplatz 

Hagenstraße 
0,05 Euro 0,25 Euro 3 Stunden 1,50 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 
     

 
 
 
 

 



 
      

Standort Preis je 6 Minuten 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Wasserstraße 0,05 Euro 0,25 Euro 3 Stunden 1,50 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 
   

 
   

Standort Preis je 6 Minuten 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Bahnhofstraße 0,05 Euro 0,25 Euro 2 Stunden 1,00 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 
   

 
   

Standort Preis je 6 Minuten 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Schweriner Straße 0,05 Euro 0,25 Euro 2 Stunden 1,00 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 
    

 
 

  



 
 
 

Standort Preis erste 30 Minuten je weitere 6 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
Lange Straße I,II,III 0,05 Euro 0,05 Euro 3 Stunden 1,30 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr  
      

neu Preis erste 30 Minuten je weitere 30 Minuten Höchstparkdauer Höchstgebühr gebührenpflichtige Zeiten 
 0,10 Euro 0,40 Euro 3 Stunden 2,10 Euro (Mo-Fr) 8.00 – 18.00 Uhr 

(Sa)        8.00 – 13.00 Uhr 
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